
 
 

Mindestanforderungen an  kleine Wäschereien in Pflege- und Altenheimen: 

 

• Mindestens ein eigener Raum ist zwingend erforderlich. Eine Trennung in unreine und 

reine Seite ist vorzunehmen. 

• Boden/Wände/Fugen müssen desinfektionsmittelbeständig sein und arbeitstäglich 

gereinigt werden. Bei Bedarf ist eine desinfizierende Reinigung vorzunehmen. 

• Auf der unreinen Seite müssen ein Handwaschbecken mit vollständiger 

Hygieneausstattung (Flüssigseifen- und Desinfektionsmittel- sowie Handtuchspender), 

sowie Einmalhandschuhe, Schutzkittel und ein Mülleimer zur Verfügung stehen. 

• Ein Reinigungs- und Desinfektionsplan mit Kurzanweisungen für die Reinigung der 

Räume, die Aufbereitung der Schmutzwäsche, sowie einem Handschuh- und 

Hautschutzplan – jeweils mit den verwendeten Chemikalien und deren Dosierungen – 

hängt an sichtbarer Stelle aus. 

• Für die Wischdesinfektion der Wäschewägen, sowie Waschmaschinen- und 

Trocknerfronten müssen Desinfektionsmittel in Spritzflaschen und geeignete 

Einmalwischtücher, oder vorgetränkte Vliestücher in Spendern zur Verfügung stehen. 

• Die Waschmaschinenfront ist nach jeder Beladung mit Schmutzwäsche zu desinfizieren, 

die Trocknerfront sollte mindestens arbeitstäglich ebenfalls desinfiziert werden. 

• Wäschewägen/Stationswägen sind vor der Beladung mit sauberer Wäsche zu reinigen 

und desinfizieren. 

• Idealerweise schließt direkt an die Wäscherei – Ausgang reine Seite – ein Raum zur 

Konfektionierung der Wäsche an. Im Anschluss daran ist idealerweise das Lager, bzw. 

der Standort der Stationswagen die mit frischer Wäsche beladen werden können. 

• Mitarbeiter die in der Wäscherei arbeiten müssen unterwiesen sein und mindestens 

jährlich an einer internen Hygienebesprechung teilnehmen. Dies ist zu dokumentieren. 

• Für die Aufbereitung der Wäsche muss eine exakte Arbeitsanweisung formuliert werden 

an die sich jeder Mitarbeiter zu halten hat. Diese ist im Hygieneplan hinterlegt und für 

die Mitarbeiter jederzeit einsehbar. 

• Waschmaschinen und Trockner müssen einer jährlichen Sicherheitstechnischen 

Kontrolle (STK) unterzogen werden. Die Waschmaschine muss außerdem über ein 

regelbares Flottenvolumen verfügen und jährlich gewartet werden. Außerdem sollte die 

Waschmaschine zweimal jährlich mit Bioindikatoren geprüft werden. Die 

mikrobiologische Überprüfung des Schlussspülwassers ist ebenfalls zweimal jährlich zu 

empfehlen. 

 



 
 

 
 

 

Ablauf der Tätigkeiten in der Wäscherei: 

 

1. Die Arbeit beginnt mit einer hygienischen Händewaschung und dem Anlegen der 

Schutzkleidung (Einmalhandschuhe/Schutzkittel).  

2. Die Schmutzwäsche wird am Eingang auf der unreinen Seite entgegen genommen. 

3. Die Schmutzwäsche wird in die Waschmaschine geräumt. 

4. Nach dem verschließen der Waschmaschine wird die Front wischdesinfiziert. 

5. Rollwägen werden wischdesinfiziert und ggf. gereinigt. 

6. Einmalschutzkleidung wird entsorgt. Händedesinfektion!!! 

7. Entladen der Waschmaschine. Saubere Wäsche nur in saubere Behälter geben! 

8. Der Rollwagen wird auf die reine Seite geschoben. 

9. Der Trockner kann beladen werden. 

10. Entladen des Trockners. Saubere Wäsche nur in saubere Behälter geben! 

11. Konfektionierung der Wäsche im Nebenraum, Einräumen der Wäsche ins Lager 

(staubgeschützt) oder direkt auf wischdesinfizierte Stationswägen. 


